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§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein Montessori-Schule Penzberg e.V.“.
(2) Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts in München eingetragen.
(3) Der Verein hat seinen Sitz in 82377 Penzberg.
(4) Der Verein ist Mitglied im Montessori-Landesverband Bayern e.V.
(5) Das Geschäftsjahr ist das Schuljahr, beginnend am 1. August und endend am 31. Juli.

§ 2 Zweck
(1) Der Zweck ist die Förderung der Erziehung und Bildung durch Verwirklichung der Montessori-Pädagogik und ökologischer Anliegen im Rahmen einer schulischen Einrichtung.
(2) Dies schließt die Unterstützung von Gründung und Erhalt sowie den Anschluss an andereSchulen und Forschungs- und Ausbildungsstätten im Rahmen des Montessori-Systems ein.

§ 3 Gemeinnützigkeit / Selbstlosigkeit
(1) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne desAbschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO) in der jeweils gültigenFassung.
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(4) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(5) Es darf keine natürliche oder juristische Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereinsfremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(6) Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keinerlei Anteile,Zuwendungen aus dem Vereinsvermögen oder Mitgliedsbeiträge zurück.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Ordentliche Mitglieder des Vereins können natürliche oder juristische Personen sein, die dieZielsetzung des Vereins unterstützen.
(2) Fördermitglieder können natürliche oder juristische Personen sein, die sich zur finanziellenUnterstützung des Vereinszweckes verpflichten, ohne Mitglieder des Vereins werden zuwollen. Fördermitglieder können an den Mitgliederversammlungen des Vereins mit beratenderStimme teilnehmen.
(3) Die Mitgliederversammlung kann jede natürliche oder juristische Person, die sich um denVerein besonders verdient gemacht hat, zum Ehrenmitglied ernennen.
(4) Die Mitglieder des Vereins haben gleiche Rechte und Pflichten, soweit in dieser Satzung nichtanders geregelt.
(5) Die Aufnahme in den Verein ist gegenüber dem Vorstand schriftlich zu beantragen. Über denAntrag auf Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Im Falle derAblehnung ist keine Nennung von Gründen erforderlich.
(6) Gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrags steht dem Antragsteller der Einspruch an dieMitgliederversammlung zu. Der Einspruch ist binnen zwei Wochen nach Zugang des



ablehnenden Bescheides beim Vorstand einzulegen. Die Entscheidung der Mitglieder-versammlung ist endgültig.
(7) Die Mitgliedschaft endet

a. durch Austritt; er ist nur zum Ende des Geschäftsjahres zulässig und muss schriftlichunter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten erklärt werden. Im Einzelfallkann der Vorstand die sofortige Wirksamkeit eines Austritts zulassen.
b. durch Ausschluss aus wichtigem Grund; er ist sofort wirksam und darf nur von derMitgliederversammlung auf Antrag des Vorstands beschlossen werden. Das Mitgliedist vorher vom Vorstand und von der Mitgliederversammlung zu hören.
c. wenn ein Mitglied seit mehr als sechs Monaten mit mindestens einem Jahresbeitrag imVerzug ist. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand.
d. durch den Tod des Mitglieds bzw. durch den Verlust der Rechtsfähigkeit.

§ 5 Mitgliedsbeiträge
(1) Von den Mitgliedern des Vereins werden Beiträge erhoben, die die Kosten der Vereinstätigkeitdecken.
(2) Ehrenmitglieder sind von den Beiträgen befreit.
(3) Die Höhe und die Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages werden durch Beschluss der Mitglieder-versammlung festgelegt.

§ 6 Organe
Organe des Vereins sind

a. die Mitgliederversammlung
b. der Vorstand
c. der Strukturbeirat

§ 7 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Mitgliedern zusammen.
(2) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. Sie hat stetsaußerhalb der im Freistaat Bayern amtlich festgelegten Schulferien stattzufinden. Es kannzu einer virtuellen Mitgliederversammlung einberufen werden. Der Vorstand entscheidethierüber nach seinem Ermessen und teilt dies den Mitgliedern in der Einladung mit.Virtuelle Mitgliederversammlungen findet in einem nur für Mitglieder zugänglichenChatroom statt. Die Mitglieder erhalten hierfür rechtzeitig die notwendigen Zugangsdaten.Die sonstigen Bedingungen der virtuellen Mitgliederversammlung richten sich nach denallgemeinen Bestimmungen über die Mitgliederversammlung. Eine virtuelleMitgliederversammlung über die Auflösung des Vereins ist unzulässig.

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt über alle Angelegenheiten, die ihr vom Vorstandvorgelegt werden. Darüber hinaus sind ihr folgende Aufgaben ausdrücklich vorbehalten:
a. Beschlussfassung über Richtlinien und verbindliche Weisungen für die Arbeit desVorstands;



b. Wahl, Abwahl und Entlastung des Vorstands;
c. Wahl des Rechnungsprüfers;
d. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstands und der Jahresabrechnung;
e. Genehmigung des Haushaltsvorschlags;
f. Beschlussfassung über die Höhe und die Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge;
g. Entscheidungen über die Einsprüche von Antragstellern oder Mitgliedern gegenBeschlüsse des Vorstands;
h. Entscheidungen über Satzungsänderungen;
i. Entscheidungen über die Auflösung des Vereins;
j. Entscheidung über Anträge von Mitgliedern.

(4) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich oder per E-Mail durch denVorstand unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens drei Wochen bei gleichzeitigerBekanntgabe der Tagesordnung. Die Einberufung gilt als zugegangen, wenn sie an die letztevom Mitglied bekannt gegebene E-Mail-Adresse versandt wurde oder mit Absendung derschriftlichen Einladung an die vom Mitglied zuletzt bekannt gegebene Adresse/Postanschrift.
(5) Anträge können ganzjährig, jedoch spätestens bis sechs Wochen vor jederMitgliederversammlung schriftlich und begründet beim Vorstand eingereicht werden. Ineilbedürftigen Fällen können Anträge an die Mitgliederversammlung auch noch nachträglichauf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn die Anträge spätestens bis zwei Wochen vor derMitgliederversammlung schriftlich und begründet beim Vorstand zur Vorbereitung derVersammlung eingereicht werden (Dringlichkeitsanträge). Der Vorstand muss den MitgliedernDringlichkeitsanträge spätestens fünf Tage vor der Mitgliederversammlung in Textformbekanntgeben. Für die Form der Weiterleitung und Zugang gelten die Regelungen in demAbsatz (4) entsprechend. Von Dringlichkeitsanträgen ausgenommen sind Anträge zuSatzungsänderungen und Anträge, die Zahlungen an Mitglieder oder Dritte auslösen.Anträge auf Satzungsänderungen müssen die Satzungsänderung mit Begründung enthalten.Ordnungs- und fristgemäße Anträge auf Satzungsänderungen müssen mit der Einladung zurMitgliederversammlung an die Mitglieder weitergeleitet werden. Für die Form der Weiterleitungund den Zugang gelten die Regelungen in dem Absatz (4) entsprechend.
(6) Vorstandswahlen werden von einem Wahlleiter geleitet. Sofern der Verein einenGeschäftsführer bestellt hat und dieser in der Mitgliederversammlung anwesend ist,übernimmt er die Wahlleitung. Anderenfalls wird der Wahlleiter unmittelbar vor denVorstandswahlen von der Mitgliederversammlung gewählt.
(7) Über Mitgliederversammlungen sind Ergebnisprotokolle anzufertigen, die vom Schriftführerund Versammlungsleiter zu unterzeichnen sind. Die Protokolle sind den Mitgliedernspätestens zwei Wochen nach der Mitgliederversammlung schriftlich oder per E-Mailzuzustellen.



§ 8 Außerordentliche Mitgliederversammlung
(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann abgehalten werden, wenn der Vorstanddieses beschließt.
(2) Sie muss einberufen werden, wenn dies von mindestens einem Viertel der Vereinsmitgliederschriftlich oder per E-Mail unter Angabe von Gründen beim Vorstand beantragt wird.
(3) Für die Einberufung der außerordentlichen Mitgliederversammlung beträgt die Einladungsfristzwei Wochen (schriftlich oder per E-Mail).
(4) Anträge von Mitgliedern zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung sind spätestenseine Woche vor dem Versammlungstermin schriftlich oder per E-Mail an den Vorstand zurichten. Die ergänzte Tagesordnung wird spätestens drei Tage vor der Mitgliederversammlungschriftlich oder per E-Mail versandt.

§ 9 Vorstand
(1) Der Gesamtvorstand besteht aus vier bis sechs gleichberechtigten Mitgliedern:dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Kassenwart undhöchstens zwei Beisitzern.
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei Vorstandsmitglieder, darunterder 1. oder 2. Vorsitzende, gemeinschaftlich vertreten.
(3) Die Aufgabengebiete werden im Vorstand verteilt und in einer Geschäftsordnung niedergelegtund den Mitgliedern bekannt gemacht.
(4) Mitglieder, die als Angestellte bzw. Honorarkräfte des Vereins an der Schule tätig sind, könnennicht in den Vorstand gewählt werden.
(5) Der Vorstand kann durch einstimmigen Beschluss die Geschäftsführung gegen Entgeltvergeben. Das Aufgabengebiet des Geschäftsführers wird in der Geschäftsordnungfestgelegt.
(6) Der Vorstand ist für die laufende Verwaltung des Vereins und die Regelung derPersonalangelegenheiten verantwortlich und hat die ihm durch Satzung oder durchBeschlüsse der Mitgliederversammlung übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Der Vorstand istberechtigt, die operative Personalverantwortung an den Geschäftsführer zu delegieren undeine entsprechende Unterschriftsberechtigung zu gewähren (z. B. Kündigungen,Einstellungen).
(7) Ein Mitglied der Schulleitung nimmt in beratender Funktion an den Vorstandssitzungen teil.
(8) a. Die Mitglieder des Vorstands werden von den Mitgliedern aus ihrer Mitte bis zurübernächsten ordentlichen Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit fürdie Dauer von zwei Jahren gewählt.

b. Die Wahl der Vorstandsmitglieder kann auf Wunsch eines Mitglieds der Versammlungschriftlich erfolgen.
c. Die Wiederwahl ist zulässig.

(9) Die Mitglieder des Vorstands bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Wahl eines neuenVorstands im Amt.
(10) Der Vorstand kann während der Amtszeit durch Kooption maximal zwei weitere Vorstands-mitglieder bestimmen, die bis zur Wahl in der nächsten Mitgliederversammlung im Amtbleiben. Die Kooption erfolgt durch Beschluss der verbliebenen Vorstandsmitglieder.Kooptierte Vorstandsmitglieder haben dieselben Rechte und Pflichten wie Vorstands-mitglieder, die in einer Mitgliederversammlung gewählt wurden.



(11) Der Vorstand kann für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung erhalten. Die maximaleHöhe ist durch die gesetzliche Regelung zur Ehrenamtspauschale festgelegt.
(12) Der Vorstand haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

§ 10 Strukturbeirat
(1) Der Strukturbeirat besteht aus folgenden zehn Mitgliedern aus den fünf Säulen:

a. zwei Vertreter aus dem Vorstandb. dem Schulleiter und einem weiteren Vertreter aus dem pädagogischen Teamc. zwei Vertreter der Schülermitverantwortung aus der Oberstufed. zwei Vertreter aus dem Elternbeirate. dem Geschäftsführer und einem weiteren Vertreter der Verwaltung
Jede Säule bestimmt die Vertreter in eigener Verantwortung jeweils für ein Jahr.

(2) Der Vorsitz und die organisatorische Leitung liegen bei den Vertretern aus dem Vorstand.
(3) Der Strukturbeirat hat die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Strukturhandbuchsder Montessori-Schule Penzberg. Im Rahmen dieser Verantwortung ist das Handbuchmindestens alle zwei Jahre auf notwendige Änderungen und Weiterentwicklungen zu prüfen.Die Sitzungen sind zu protokollieren.
(4) Das Strukturhandbuch enthält grundsätzliche Regelungen zu folgenden Bereichen:

a. pädagogisches Konzeptb. die fünf Säulen mit ihren Kompetenzen und Zuständigkeitenc. Kommunikationsregelnd. Aufnahme an der Schulee. allgemeine Schulregelnf. Instrumente der Qualitätssicherung und der innerschulischen Weiterentwicklungg. weitere Themen von grundsätzlicher Bedeutung für die Schule
(5) Änderungen am Strukturhandbuch benötigen mindestens die Zustimmung von siebenPersonen aus dem Strukturbeirat.

§ 11 Beschlussfähigkeit der Organe
(1) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der anwesenden Mitgliederzahlbeschlussfähig, wenn zu ihr frist- und formgerecht eingeladen worden ist.
(2) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, sofern in dieserSatzung nichts anderes bestimmt ist. Ein Beschluss ist gefasst, wenn die Anzahl derabgegebenen Ja-Stimmen höher ist als die Zahl der abgegebenen Nein-Stimmen.Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden bei der Festlegung des Abstimmungs-ergebnisses nicht mitgezählt.
(3) Bei Satzungsänderungen ist abweichend vom Absatz (2) eine Mehrheit von drei Viertel derabgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-,Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstandvon sich aus vornehmen.
(4) Abstimmungen sollen grundsätzlich durch Handaufheben vorgenommen werden. Auf Antrageines anwesenden Mitglieds kann ein anderes Verfahren beschlossen werden.
(5) Stimmberechtigt sind nur volljährige Mitglieder.
(6) Ein Mitglied kann seine Stimme zur Ausübung des Stimmrechts auf ein anderes Mitgliedübertragen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als zwei andere Mitglieder in der



Mitgliederversammlung vertreten. Die Übertragung muss schriftlich erfolgen und ist vor derBeschlussfassung dem Vorstand oder dem Wahlausschuss nachzuweisen. Sie ist jeweils nurfür eine Mitgliederversammlung gültig.
(7) Der Vorstand ist bei Anwesenheit von 75% seiner Mitglieder beschlussfähig und fasst seineBeschlüsse mit einfacher Mehrheit. In eiligen Angelegenheiten können Beschlüsse desVorstands schriftlich, per Telefax, E-Mail oder telefonisch herbeigeführt werden. Über dieseBeschlüsse ist ein Protokoll zu erstellen, das allen Vorstandsmitgliedern umgehendzuzustellen ist. Der Vorstand kann abweichende Regelungen in der Geschäftsordnung regeln.Die Einladungsfrist zu den Vorstandssitzungen beträgt 1 Woche.

§ 12 Kassenprüfung
Die Kontrolle der Kassenführung erfolgt durch einen von der Mitgliederversammlung zuwählendem Kassenprüfer. Dieser darf nicht dem Vorstand angehören und kein Angestellterdes Vereins sein. Die Amtszeit beträgt ein Jahr, wobei die Wiederwahl möglich ist.

§ 13 Auflösung
(1) Die Auflösung des Vereins kann von der Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit derin der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Über einenAuflösungsantrag kann nur abgestimmt werden, wenn der Antrag in der Tagesordnungenthalten und diese den Mitgliedern unter Einhaltung der Einladungsfristen gemäß §§ 7, 8zugeleitet worden ist.
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen desVereins an den Montessori-Landesverband Bayern e.V., der es ausschließlich und unmittelbarfür gemeinnützige Zwecke zur Verwirklichung der Montessori-Pädagogik zu verwenden hat.


